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1 Allgemeines 

Diese Technischen Anschlussbedingungen 

Fernwärme (TAB-FW) wurden auf Grundlage 

der Verordnung über Allgemeine Bedingungen 

für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFern- 

wärmeV) vom 20. Juni 1980 (BGBl. l S. 742), zu- 

letzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes 

vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722), festgelegt 

und sind einzuhalten. 

Zusätzlich zu dieser TAB-FW sind die aktuellen 

DIN-Normen, AGFW- und DVGW Arbeitsblätter 

sowie die anerkannten Regeln der Technik zu 

beachten. 

1.1 Geltungsbereich 

Diese Technischen Anschlussbedingungen 

(TAB-FW) gelten für den Anschluss und den Be- 

trieb von Anlagen, die an die heizwasserbetrie- 

benen (Fern-) Wärmeversorgungsnetze der 

Stadtwerke Bad Homburg v.d. Höhe 

Justus-von-Liebig-Straße 3

61352 Bad Homburg v.d. Höhe 

(nachstehend SWBH genannt) angeschlossen 

sind oder angeschlossen werden. 

Sie sind Bestandteil des zwischen dem An- 

schlussnehmer und den SWBH abgeschlosse- 

nen Versorgungsvertrags und gelten ab Unter- 

zeichnung. Weiterhin gilt als Rechtsgrundlage 

für diesen Vertrag die „Verordnung über Allge- 

meine Bedingungen für die Versorgung mit 

Fernwärme“ (AVBFernwärmeV) vom 

20.06.1980 (BGBL. Teil 1, S. 742 ff.). 
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Die TAB-FW sind gültig ab Dezember 2019. Für 

bereits in Betrieb befindliche Anlagen gilt diese 

Fassung der TAB-FW nur bei wesentlichen Än- 

derungen in den Grenzen des § 4 Abs. 3 Satz 5 

AVBFernwärmeV. 

Änderungen und Ergänzungen der TAB-FW 

werden mit Ihrer Veröffentlichung gemäß § 4 

Abs. 2 AVBFernwärmeV wirksam. Sie werden 

damit Bestandteil des Vertragsverhältnisses 

zwischen dem Anschlussnehmer und den 

SWBH. Insbesondere ist bei allen Reparaturen 

und Änderungen die zu der Zeit gültige Fassung 

der TAB-FW zu beachten. Eine ausreichende 

Wärmeversorgung seitens der SWBH kann nur 

dann gewährleistet werden, wenn die TAB-FW 

eingehalten werden. 

Der Kunde/Anschlussnehmer ist verpflichtet, 

seine Hausanlagen entsprechend der TAB-FW 

zu errichten, zu betreiben, zu ändern und/ oder 

zu warten. Er veranlasst für diese Umsetzung 

einen von ihm beauftragten Fachbetrieb. 

Sollte die Anlage nicht den TAB-FW oder den 

gesetzlichen bzw. behördlichen Bestimmungen 

entsprechen, können die SWBH die Wärmever- 

sorgung bis zur Behebung der Mängel einstel- 

len bzw. die Inbetriebnahme verweigern. 

Zweifel über Auslegung und Anwendung der 

TAB-FW müssen vor Beginn der Arbeiten an der 

Hausanlage/-zentrale durch Rücksprache mit 

den SWBH geklärt werden. Ausnahmen von 

den TAB-FW sind zulässig, sofern sie von den 

SWBH schriftlich bestätigt werden. 



Stand 2020 

TAB-Fernwärme 

1.2 Anschluss an die Fernwärmeversor- 

gung 

Der Anschluss an die Fernwärmeversorgung ist 

vom Anschlussnehmer auf dem dafür vorgese- 

henen Antrag auf Erstellung eines Netzan- 

schlusses bei der SWBH zu beantragen. Mit die- 

sem Antrag sind gleichzeitig auch die nach die- 

ser TAB-FW erforderlichen Angaben in der „An- 

lage Fernwärme“ zu erfassen und einzu- 

reichen. 

Alle bei der Neuerstellung anfallenden Arbei- 

ten in der Kundenanlage sind von einem quali- 

fizierten Fachbetrieb auszuführen. Das Gleiche 

gilt auch bei Reparaturen, Ergänzungen und 

Veränderung an der Kundenanlage oder an An- 

lagenteilen. 

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, sein Pla- 

nungsbüro bzw. die ausführende Firma (Anla- 

genersteller) zu veranlassen, sich mit den 

SWBH abzustimmen. Er verpflichtet sich wei- 

terhin entsprechend den jeweils gültigen TAB- 

FW zu arbeiten und diese in vollem Umfang zu 

beachten. Dies gilt auch für Reparaturen, Er- 

gänzungen und Veränderungen an Anlagentei- 

len oder der Kundenanlage selbst. 

1.3 Vom Anschlussnehmer einzu- 

reichende Unterlagen 

• Antrag auf Erstellung eines Netzan- 
schlusses

• Antrag auf Inbetriebnahme der Wär- 
meanlage

Zusätzlich sind die in den jeweiligen Anträgen 

genannten Unterlagen wie z.B. Lagepläne, Bau- 

pläne, Schnitte etc. einzureichen. 

2 Fernwärmeanschluss 

Die Fernwärme-Anschlussleistung errechnet 

sich aus der Summe der Einzelleistungen für 

Heizkreise, Trinkwassererwärmung und sonsti- 

gen Wärmeleistungen unter Berücksichtigung 

der Gleichzeitigkeit. 

Aus den vom Anschlussnehmer genannten 

Werten wird die von SWBH zu erbringende An- 

schlussleistung (Vorhalteleistung) abgeleitet. 

Dieser Wert ist maßgeblich für die Auslegung 

und Dimensionierung des Hausanschlusses. 

Auf dieser Basis wird die Vertragsleistung im 

Wärmeliefervertrag vereinbart. 

Eine Änderung der Anschlussleistung ist den 

SWBH durch den Anschlussnehmer schriftlich 

mitzuteilen. Führt eine Änderung der Vorhalte- 

leistung dazu, dass Anlagenteile den Änderun- 

gen oder Anforderungen angepasst werden 

müssen, trägt der Anschlussnehmer die hierfür 

anfallenden Kosten. 

2.1 Heizlast für Heizkreise 
 

Die Berechnungen der Wärmeheizlast müssen 

auf Verlangen der SWBH vorgelegt werden. 

Die Berechnung der Norm-Heizlasten für Heiz- 

flächen bzw. raumlufttechnische Anlagen er- 

folgt nach den Normen (DIN EN 12831, DIN EN 

13779) in den jeweils gültigen Fassungen. In 

besonderen Fällen können Ersatzverfahren an- 

gewendet werden. 

2.2 Heizlast für Trinkwassererwärmung 

Der Wärmebedarf für die Trinkwassererwär- 

mung ermittelt sich nach DIN 4708 oder kann 



bei Altbauten entsprechend der vorhandenen 

Anlage festgelegt werden. 

2.3 Sonstige Wärmeleistung 

Die Norm Heizlast anderer Verbraucher sowie 

die Norm-Heizlastminderung durch wärme- 

rückgewinnende Anlagen und Geräte sind ge- 

sondert aufzuführen 

2.4 Vor- / Rücklauftemperatur 

An der Hausstation (HST) der SWBH wird das 

Heizwasser mit Vorlauftemperaturen von ma- 

ximal 80°C bereitgestellt. 

Die max. primärseitige Rücklauftemperatur 

darf einen Wert von 50°C nicht überschreiten. 

Eine kurzzeitige Überschreitung während der 

Warmwasserbereitung bis 65°C ist zulässig. 

Die Einhaltung der Rücklauftemperatur ist 

durch den Aufbau und die Betriebsweise der 

Hausanlage sicherzustellen. Da bei zu hohen 

Rücklauftemperaturen negative Auswirkungen 

auf das örtliche Fernwärmenetz entstehen, be- 

hält sich die SWBH, auf eigene Kosten eine zu- 

sätzliche Begrenzungseinrichtung (Optimie- 

rungsregler) einzusetzen. 

Bei der Auslegung der Hausanlage ist zu be- 

rücksichtigen, dass die Vorlauftemperatur nach 

dem Wärmetauscher mindestens 5°C tiefer ist, 

als bei der Hauseinführung. 

2.5 Volumenstrom 

Der maximale Volumenstrom wird für die ver- 

traglich vereinbarte Anschlussleistung mittels 

der Temperaturdifferenz von 30 K errechnet. Er 
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wird durch einen geeigneten Volumenstrom- 

regler auf den max. Wert begrenzt und mittelst 

Plombe verschlossen. 

2.6 Temperatur- und Druckabsicherung 

Eine Temperaturabsicherung nach DIN 4747-1 

ist erforderlich, wenn die max. Netzvorlauf- 

temperatur größer ist als die max. zulässige 

Vorlauftemperatur in der Hausanlage. In die- 

sem Fall müssen die Stellgeräte eine Sicher- 

heitsfunktion (Notstellfunktion) nach DIN EN 

14597 aufweisen. 

Die Druckabsicherung der Sekundärseite des 

Wärmeüberträgers hat nach DIN EN 12828 un- 

ter Berücksichtigung der DIN 4747-1 sowie des 

AGFW-Arbeitsblattes FW 527 zu erfolgen. 

3 Wärmeträger 

Als Wärmeträger im Fernwärmenetz dient auf- 

bereitetes Wasser nach VDI 2035 und FW 501. 

Hinweis: Das Wasser kann eingefärbt sein. 

Das Fernwärme-Heizwasser ist Eigentum der 

SWBH und darf nicht verunreinigt oder unbe- 

rechtigt entnommen werden. 

Stellt der Kunde fest, dass durch Undichtigkeit 

Fernheizwasser aus dem Fernwärmenetz (Pri- 

märkreislauf) austritt, ist er verpflichtet, die 

SWBH unverzüglich zu verständigen. 

Zum Auffüllen von Heizwasser der Hausanlage 

(Sekundärseite) ist enthärtetes und aufbereite- 

tes Wasser einzusetzen. 



Für die Wasserqualitäten des Heizwassers der 

Hausanlage (Sekundärseite) gelten folgende 

Mindestanforderungen beim Füllen mit fremd- 

aufbereitetem Wasser: 

pH-Wert (bei 25 °C) ohne 7 ... 10 

Resthärte (deutsche Härte)   °dH  ≤0,10 

(Summe der Erdalkalien) mmol/l ≤ 0,02 

Eisen - gesamt mg/l <0,2 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l < 1,0 

Chlorid mg/l <70 

Abwasser eingeleitet werden oder ordnungs- 

gemäß entsorgt werden. 

4 Hausanschluss 

Allgemeine Definitionen 

Der Fernwärme Hausanschluss setzt sich aus 

den erdverlegten Hausanschlussleitungen und 

der Hausstation zusammen. 

Abb. 1: Hausanschlussleitung und 
Hausstation nach AGFW FW 515 

4.1 Hausanschlussleitung 

Die genaue Wasserqualität und mögliche Zu- 

satzstoffe sind seitens des Anschlussnehmers, 

vor Anschluss ans Fernwärmenetz, zu erfragen. 

Die SWBH empfiehlt dies rechtzeitig in der Pla- 

nungsphase durchzuführen. 

Die Kundenanlage ist so zu errichten und 

zu betreiben, dass bei den in den techni- 

schen Anschlussbedingungen genannten Wer-  

ten, Schäden an den Anlagen des Kunden nicht 

auftreten können. 

Sollte die Hausanlage (Sekundärnetz) ohne auf- 

bereitetes Wasser oder Wasser, welches mit 

den Vorgaben von SWBH nicht übereinstimmt, 

betrieben werden, sind die Kosten für die Be- 

seitigung der Schäden vom Kunden zu tragen. 

Wird eine Kundenanlage mit aufbereitetem 

Wasser entleert, muss dieses Wasser im Ver- 

hältnis min. 1:1 mit Frischwasser unter Beach- 

tung der zugelassenen Einleittemperatur in das 
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Die Hausanschlussleitung verbindet die HST 

mit dem Wärmenetz. Die technische Auslegung 

und Ausführung bestimmen die SWBH. Der An- 

schlussnehmer hat die Leitungsführung bis zur 

Hausstation mit den SWBH abzustimmen. 

Außerhalb des Gebäudes liegende Fernwärme- 

leitungen und Hausanschlussleitungen dürfen 

innerhalb eines Schutzstreifens von 2 m weder 

überbaut noch überpflanzt werden. 

Rohrleitungen der SWBH dürfen innerhalb des 

Gebäudes nicht eingemauert, einbetoniert o- 

der unter Putz verlegt werden. 



Notwendige Mauerdurchführungen sowie Ab- 

dichtungen werden vom Kunde ausgeführt. 

Eigentumsgrenzen und Bauteile der Kundenan- 

lage die sich im Eigentum der SWBH befinden, 

sind der Anlage „Schema Hausstation (HST)“ zu 

entnehmen. 

Bei nicht unterkellerten Gebäuden ist die Ein- 

führung der Hausanschlussleitung vor Erstel- 

lung der Bodenplatte mit den SWBH abzustim- 

men. 

4.2 Hausstation (HST) 

Die nachfolgenden Bestimmungen im Punkt 

4.2 ff. gelten für die Hausstation. 

Die Hausstation (HST) ist die Verbindung zwi- 

schen Hausanschlussleitung und Hausanlage 

(Kundenanlage). Hier wird die Wärme, wie ver- 

traglich vereinbart, übergeben und die Wärme- 

menge gemessen. 

Die Hausstation besteht aus der Übergabesta- 

tion und der Hauszentrale. Die Hausstation 

kann für den direkten oder den indirekten An- 

schluss konzipiert werden. SWBH entscheidet, 

ob der Anschluss direkt oder indirekt erfolgt. 

Ein direkter Anschluss liegt vor, wenn die Haus- 

anlage vom Heizwasser aus dem Fernwärme- 

netz durchströmt wird. Ein indirekter Anschluss 

liegt vor, wenn das Heizwasser der Hausanlage 

durch Wärmeübertrager vom Fernwärmenetz 

getrennt wird. 

Übergabestation und Hauszentrale können 

baulich getrennt oder in einer Einheit als Haus- 
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station angeordnet sein. Ferner können meh- 

rere Komponenten in Baugruppen zusammen- 

gefasst werden. 

Zur Übergabe der Wärme an die Hausanlage 

wird von den SWBH eine Hausstation (HST) er- 

richtet und unterhalten. 

Das Heizwasser der Hausanlage (Sekundär- 

seite) ist durch einen Wärmeüberträger (Plat- 

tenwärmetauscher) von dem Heizwasser des 

Fernwärmenetzes der SWBH (Primärseite) ge- 

trennt. (siehe Anlage Schema Hausstation 

(HST)) 

Für die Unterbringung der HST ist eine freie Flä- 

che zur Verfügung zu stellen. Diese Fläche ist 

abhängig von der Größe der Hausanlage: 

• Bei einem Wärmebedarf bis 170 kW:
L = 0,5 m; B = 1,0 m; H = 2,0 m 

• Bei einem Wärmebedarf bis 500 kW:
L = 3,5 m; B = 2,0 m; H = 2,0 m 

• Bei einem Wärmebedarf über 500 kW:
L = 5,0 m; B = 2,5 m; H = 2,0 m 

Für Wartungszwecke ist ein Bereich von 2 m 

um die Station freizuhalten. 

Die Lage der HST ist im Einvernehmen mit den 

SWBH festzulegen. Sie sollte möglichst in der 

Nähe der Eintrittsstelle der Hausanschlusslei- 

tung liegen. Sie muss mit in dem Hausan- 

schlussraum platziert werden. 

Nach Montage der HST ist der Kunde für den 

Schutz der Anlage durch etwaige Verschmut- 

zungen, während der Bauphase, verantwort- 

lich. Weist die Anlage Schäden oder Ver- 

schmutzungen auf, die auf unzureichenden 

Schutz zurückzuführen sind, trägt der Kunde 
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die Kosten für die Wiederherstellung der An- 

lage. 

Für die Erstinbetriebnahme der HST muss ein 

fester Stromanschluss (nach VDE) vorliegen. Et- 

waige Schäden der Anlage, durch Nichtbeach- 

tung, trägt der Kunde. 

Estrich-Aufheizung während der Bauphase: Die 

Verantwortung liegt beim Kunden, Estrichle- 

genden oder Heizungsbauer, jedoch nicht bei 

den SWBH. Einweisung in die Regelung/Steue- 

rung erfolgt bei Erstinbetriebnahme 

Die HST ist ein indirekter Anschluss des Wär- 

meabnehmers an das Fernwärmenetz der 

SWBH. Bei den bestehenden Anlagen (Liegen- 

schaften) kann die Hausstation mit direktem 

Anschluss weiter verwendet werden. 

Hierbei ist die Temperaturspreizung zwischen 

Vor- und Rücklauf immer auf ca. 30K einzure- 

gulieren. 

Die Hausstation besteht aus der Übergabesta- 

tion und der Hauszentrale mit dazugehöriger 

Regelung und ist im Lieferumfang der SWBH 

enthalten (siehe Anlage „HST“). 

Die Heizkreise der Hausanlage sollen individu- 

ell geregelt sein, abhängig vom Planer bzw. Er- 

bauer der Kundenanlage hinter den Absperrar- 

maturen (Liefergrenze) der SWBH. 

4.3 Hausanschlussraum 

Im Hausanschlussraum sollen die erforderli- 

chen Anschlusseinrichtungen und gegebenen- 

falls Betriebseinrichtungen eingebaut werden. 

Lage und Abmessungen sind mit den SWBH 

rechtzeitig abzustimmen. Als Planungsgrund- 

lage gilt DIN 18012. 

Der Raum ist verschließbar zu gestalten und 

muss jederzeit ohne Schwierigkeiten für Mitar- 

beiter der SWBH und dessen Beauftragte zu- 

gänglich sein. Während der Bauphase muss der 

Raum gegen unbefugtes Betreten geschützt 

werden. Dies kann z.B. durch eine metallische 

Schutztür sichergestellt werden. Der General- 

schlüssel muss für diese Zeit an die SWBH über- 

geben werden. 

Die Anordnung der Gesamtanlage im Hausan- 

schlussraum muss der Betriebssicherheitsver- 

ordnung entsprechen. 

Für eine ausreichende Be- und Entlüftung ist zu 

sorgen. Der Hausanschlussraum muss frostfrei 

sein und die Raumtemperatur sollte 30°C nicht 

übersteigen. 

Der Hausanschlussraum sollte nicht neben o- 

der unter Schlafräumen bzw. sonstigen gegen 

Geräusche zu schützenden Räumen angeord- 

net sein. 

Die einschlägigen Vorschriften über Wärme-, 

Schalldämmung und Brandschutz sind einzu- 

halten. 

Elektrische Installationen sind nach VDE 0100 

für Nassräume von einem zugelassenen Elekt- 

roinstallateur auszuführen. Für Wartungs- und 

Reparaturarbeiten sind eine ausreichende Be- 

leuchtung und eine Schutzkontaktsteckdose 

notwendig. 
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Die Eingangstür muss sich in Fluchtrichtung öff- 

nen lassen. Zudem ist eine wegweisende Be- 

schilderung bei großen Stationen ratsam. 

Betriebsanleitungen und Schilder sind an gut 

lesbarer und einfach zugänglicher Stelle anzu- 

bringen. 

Durch eine Türschwelle ist der Aufstellungs- 

raum zu den umliegenden Kellerräumen zu 

trennen. So sind sie bei einer Entleerung der 

Anlage geschützt. 

Beglaubigungs-, Eich- und Sicherungsstempel 

(Marken und/oder Plomben) der Messgeräte 

dürfen nicht beschädigt oder entfernt werden. 

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie 

zum Befüllen und Entleeren der Anlage muss 

ein elektrischer Anschluss (230 V) in Feucht- 

raumausführung über einem zweipolig ab- 

schaltbaren Reparaturschalter angeschlossen 

sein, ein Kaltwasseranschluss sowie ein Boden- 

ablauf in der Nähe vorhanden sein. 

Können in Einzelfällen die obenstehenden An- 

forderungen nicht eingehalten werden, sind 

Abweichungen mit den SWBH abzuklären. 

4.4 Hausanlage 

Die Hausanlage besteht aus dem Rohrleitungs- 

system ab Hausstation, den Heizflächen sowie 

den zugehörigen Absperr-, Regel- und Sicher- 

heitseinrichtungen. Beim direkten Anschluss 

müssen die Hausanlagenteile den in der Haus- 

station gewählten Druck- und Temperaturbe- 

dingungen genügen. 

5 Messeinrichtung 
 

Die Wärmemengenmessung besteht aus dem 

Volumenstrom-Messwertaufnehmer, dem 

Vorlauf- und dem Rücklauftemperaturmess- 

fühler sowie dem Rechenwerk. Die SWBH legt 

die Bauart und Größe des Wärmemengen- 

messgerätes fest. Die SWBH liefert und setzt 

die geeichte Messapparatur. Die Messappara- 

tur wird nach Ablauf der Eichfrist ausgetauscht. 

Der Einbau des Wärmemengenzählers erfolgt 

nur dann, wenn die technischen Voraussetzun- 

gen der Kundenanlage den Vorschriften ent- 

sprechen. 

6 Heizung- und Trinkwasserer- 

wärmung des Anschlussnehmers 

6.1 Heizung 
 

Die mit Heizwasser in Verbindung stehenden 

Materialien, insbesondere Dichtungen, müssen 

alkalibeständig sein. Armaturen sind nur mit 

Flanschen oder Anschweißenden (flachdich- 

tende Verschraubungen) zulässig. Die Nenn- 

druckstufen entsprechen DIN 2401, gemäß den 

Betriebsbedingungen (siehe Datenblatt) sind 

einzuhalten. 

Die Errichtung der Hausanlage ist Aufgabe des 

Anschlussnehmers. Die einschlägigen DIN-Vor- 

schriften sind zu beachten (z.B. DIN 4751 und 

DIN 4752). Liefer- und Eigentumsgrenze sind 

aus den beigefügten Schaltbildern ersichtlich. 

Die Isolierung muss stets den aktuellen Verord- 

nungen entsprechen. 
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6.2 Trinkwassererwärmung 

Trinkwassererwärmungsanlagen sind grund- 

sätzlich zweistufig, das bedeutet mit primär- 

und sekundär Wärmeübertrager. Die Zirkulati- 

onsleitung ist zwischen primär- und sekundär 

Wärmeübertrager auf die Warmwasserseite 

einzubinden. 

Die Warmwassertemperatur wird am Austritt 

des primären Wärmeübertragers von der 

SWBH auf 60°C eingestellt. 

Der Anschluss der Warmwasserbereitungsan- 

lagen als Speicherladesystem, Speichersystem 

mit eingebauter Heizfläche oder Durchfluss- 

wassererwärmer ist in der Verantwortung des 

Anschlussnehmers. 

Die Dämmung der Anschlussleitungen muss 

stets den aktuellen Verordnungen entspre- 

chen. 

Die Vorgaben an die Rücklauftemperaturen des 

Zirkulationswassers sind gemäß DVGW Arbeits- 

blatt W551 einzuhalten 

6.3 Anforderung an die Wasserqualität 

Zur Minimierung von Kalkablagerungen und 

Korrosionserscheinungen beim Einsatz von 

Speicherladesystemen und Durchflusswasser- 

erwärmer für die Trinkwassererwärmung sind 

folgende Werte hinsichtlich der Wasserqualität 

einzuhalten: 

pH-Wert 7 bis 9 

Gesamthärte Wasser < 8° dH 

Freies Chlor < 0,5 ppm 

SO4-- < 100 ppm 

HCO3
- /SO4-- >1

CI- < 50 ppm 

PO4 < 2 ppm 

NH3 < 0,5 ppm 

Fe+++ < 0,5 ppm 

Mn++ < 0,05 ppm 

CO2 < 10 ppm 

H2S < 50 ppb 

Leitfähigkeit > 50 μS/cm, < 400 μS/cm

Wandtempertaur < 80 °C 

6.4 Abgleich Sekundär 

Um die vollständige Funktionsfähigkeit der 

Heizungsanlage bzw. des Sekundärheizkreises 

zu gewährleisten, ist ein hydraulischer Ab- 

gleich im gesamten Kreislauf Grundvorausset- 

zung. So ist anhand einer Rohrnetzberechnung 

in jedem einzelnen Strang der Volumenstrom 

einzustellen. Nur durch die genaue Einstellung 

der Volumenströme ist eine optimale Leis- 

tungsübertragung und eine bestmögliche Re- 

gelung möglich. Somit können die vorgegebe- 

nen Temperaturspreizungen gewährleistet 

und Strömungsgeräusche ausgeschlossen wer- 

den. 

7 Regelwerke 

Die nachfolgenden Regelwerke wurden in die- 

ser TAB-Fernwärme erwähnt und sollten unbe- 

dingt beachtet werden: 

• Allg. Versorgungsbedingungen für
Fernwärme (AVBFernwärmeV)

• VDI 2035

• NW 501

• VDE 100

• DIN 18012

• HBO

• DIN EN 12831

• DIN EN 13779

• DIN 4708



Stand 2020 

TAB-Fernwärme 

• DVGW Arbeitsblatt W551

Zusätzlich zu dieser TAB-FW und den oben ge- 

nannten Regelwerken sind die anerkannten Re- 

geln der Technik zu beachten. 

7.1 Anlagen 

7.2 Formulare 

7.2.1 Antrag auf Erstellung eines Netzan- 

schlusses Wärme 

7.2.2 Antrag auf Inbetriebnahme der Wär- 

meanlage 

7.3 Schema Hausstation (HST) 
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